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Erwägungen

E. 1
Angefochten werden kann einzig ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid ( Art. 75 Abs. 1
BGG ). In Bezug auf diesen ist in der Beschwerde in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern Recht verletzt worden sein soll ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Der Beschwerdeführer hält sinngemäss fest, es sei nicht möglich, dass er der Gläubigerbank
so viel schulde; er habe mehrere Kredite erhalten und frage sich, wo das Geld geblieben sei.
Damit äussert sich der Beschwerdeführer zur Sache selbst. Diese wurde aber vom
Appellationsgericht noch gar nicht entschieden. Beschwerdegegenstand kann im
bundesgerichtlichen Verfahren einzig die Verfügung vom 20. Juli 2020 bilden, welche der
Beschwerde denn auch beigelegt wurde. Zu dieser finden sich aber keine Ausführungen.

E. 3
Mithin bleibt die Beschwerde gänzlich unbegründet und es ist auf sie im vereinfachten
Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG nicht einzutreten.

E. 4
Angesichts der konkreten Umstände wird auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet (
Art. 66 Abs. 1 BGG ). Demnach erkennt das präsidierende Mitglied: 1. Auf die Beschwerde
wird nicht eingetreten. 2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. 3. Dieses Urteil wird
den Parteien schriftlich mitgeteilt. Lausanne, 28. Juli 2020 Im Namen der II.
zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts Das präsidierende Mitglied:
Escher Der Gerichtsschreiber: Möckli
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